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Bootz, Jutta; Schüßler, Norbert
AW: Entwurf: Außenbereichssatzung AS 13.12 Hennef - Kümpel

Sehr geehrte Frau

haben Sie vielen Dank für Ihre Mail und die darin enthaltenen Anregungen und Bedenken zum Geltungs
bereich der Aussenbereichssatzung Hennef (Sieg) - Kümpel.
Die Offenlage zu diesem Verfahren läuft noch bis einschließlich 17.08.2020.

Im Nachgang werden auch Ihre geschriebenen und geäußerten Bedenken und Anregungen im Zuge der 
Abwägung entsprechend behandelt.
Eine entsprechende Stellungnahme über die Ergebnisse der Abwägung wird Ihnen zugeschickt werden.

Bis dahin bitten wir Sie um Geduld und Verständnis für diese Vorgehensweise.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Tilman Trauschke

Tilman Trauschke
Amt für Stadtplanung und
-entwicklung
Telefon: +49 2242 888-587

Von: info@ <info@
Gesendet: Dienstag, 7. Juli 2020 14:37
An: BeteiligungBauleitplanung <beteiligung.bauleitplanung@hennef.de> 
Betreff: Entwurf: Außenbereichssatzung AS 13.12 Hennef - Kümpel

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Außenbereichssatzung 
gern. §35 Abs. 6 BauGB in Hennef für die Ortslage Hennef- Kümpel 
(AS13.12) haben wir folgende Fragen:

1. Wieso führt der Geltungsbereich durch unsere alte 
Scheune (Flur 33, Flurstück 96).

2. Die alte Fahrzeuggarage Flur 33 Flurstück 24 ist ebenfalls nicht im 
Geltungsbereich enthalten? Wieso?

Des weiteren sind wir verwundert, dass die Fläche gegenüber unserer Hofstelle 
(Flur 33 Flurstück 55 + 56; von der Haus Nummer 16 bis 28) ebenfalls innerhalb 
des Geltungsbereiches liegt. Hier standen bisher noch nie feste Gebäude bzw. 
Häuser. Das einzige Haus in Kümpel auf dieser Straßenseite ist die Haus Nr. 1 
(Flur 33 Flurstück 60) auf der anderen Seite des kleinen Stichweges.

Wir bitten um eine Rückmeldung.
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